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Betrifft
Marktgemeinde Gaweinstal, Verwaltungsbezirk Mistelbach;
Verordnung über die Erhebung der Gebrauchsabgabe, Verordnungsprüfung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Die im Betreff genannte Verordnung des Gemeinderates vom 8. April 2013 wird gemäß

§ 88 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBI. 1000-21, zur Kenntnis genommen.

Die vorgelegte Kundmachung sowie die Kundmachung der nicht zur Kenntnis

genommenen Verordnung vom 27. März 2012 liegen bei.

NÖ Landesregierung

Im Auftrag

Mag. H u b m a y r

Oberregierungsrat
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K U N D IVI A C H U N G

VERORDNUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal hat in der Sitzung am 08.04.2013
beschlossen, die Verordnung über die Erhebung einer Gebrauchsabgabe vom 27.03.2012
aufzuheben und folgende neue Verordnung zu beschließen:

§1

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaweinstal beschließt für den über den
widmungsmäßigen Zweck hinausgehenden Gebrauch von öffentlichem Grund in der
Gemeinde die Einhebung einer Gebrauchsabgabe nach den Bestimmungen des NÖ
Gebrauchsabgabegesetzes 1973, LGBI. 3700, in der derzeit geltenden Fassung, wie folgt:

§2
Die Gebrauchsabgabe ist von allen Gebrauchsarten des Tarifes des NÖ
Gebrauchsabgabegesetzes 1973 mit den dort angeführten Höchstsätzen zu entrichten.

§3
Die Verordnung tritt mit dem der öffentlichen zweiwöchentlichen Kundmachung folgenden
Monatsersten in Kraft.

angeschlagen: 09.04.2013

abgenommen: 24.04.2013

Der Bürgermeisi

(Richard Schober)
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